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Aufgrund von § 6 Abs. 6 i.V.m. § 57 S. 1 des Hamburgischen Kammergesetzes 
für die Heilberufe vom 14. Dezember 2005 (Hamburgisches Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt Teil I v. 20.12.2005, S. 495 ff) hat die Delegiertenversammlung 
der Ärztekammer Hamburg am 19.04.2010 die Satzung zur Änderung der 
Beitragsordnung beschlossen, die die Behörde für Soziales, Familie, Gesund-
heit und Verbraucherschutz am 15.07.2010 genehmigt hat. 

§ 1 
Beitragspflicht

1) Die Ärztekammer Hamburg erhebt von Ihrem Kammerangehörigen zur 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben einen Jahresbeitrag, der sich nach der 
Höhe des Einkommens aus ärztlicher Tätigkeit bemisst. 
2) Der Stichtag für die Beitragspflicht ist der 1. Februar des jeweiligen Jahres. 
3) Für freiwillige Mitglieder sowie für Mitglieder, die kein Einkommen aus 
ärztlicher Tätigkeit erzielen, gilt 3a der Beitragsordnung. 

§ 2 
Beitragshöhe

Die Höhe des Kammerbeitrages (Hebesatz) wird jährlich durch Beschluss der 
Delegiertenversammlung festgelegt. 

§ 3 
Beitragsbemessung

1) Für die Berechnung des Einkommens aus ärztlicher Tätigkeit ist das vor-
vergangene Kalenderjahr maßgebend. Das in dem vorvergangenen Kalender-
jahr erzielte Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit wird wie folgt ermittelt: 
a) Bruttoeinkommen aus selbständiger ärztlicher Tätigkeit abzüglich des hal-
ben Höchstbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung (€ 6.567,-) sowie 
zur gesetzlichen Krankenversicherung (€ 3.150,-) bei Ärzten, die niedergelas-
sen sind und nicht zusätzlich als Angestellte den Arbeitgeberanteil zur gesetzl. 
Renten- und Krankenversicherung erhalten, und/oder 
b) Bruttogehälter aus nichtselbständiger ärztlicher Tätigkeit und/oder 
c) Nebeneinkünfte aus ärztlicher Tätigkeit (z. B. Gutachtertätigkeit und Be-
reitschaftsdienste)
abzüglich der Betriebsausgaben für ärztliche Tätigkeiten und/oder Wer-
bungskosten, soweit sie sich auf die ärztliche Tätigkeit beziehen. Weitere Aus-
gaben dürfen bei der Berechnung nicht abgesetzt werden. 
2) Ärztliche Tätigkeit im Sinne dieser Regelung umfasst nicht nur die Be-
handlung von Patienten, sondern jede Tätigkeit, bei der medizinische Kennt-
nisse angewendet oder mitverwendet werden (z. B. in Lehre und Forschung, 
in der pharmazeutischen Industrie, bei Behörden und dergleichen).
3) Bei Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit im vergangenen Jahr ist das Ein-
kommen dieses vergangenen Jahres Bemessungsgrundlage. 
4) Bei Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit bis zum 01.02. des Jahres der Bei-
tragsfestsetzung ist der Mindestbeitrag gem. § 3a zu entrichten. 
5) Alle für die Beitragsfestsetzung erforderlichen Angaben sind von dem Bei-
tragspflichtigen wahrheitsgemäß zu machen. 

§ 3a 
Mindestbeitrag

1) Der Mindestbeitrag für Pflichtmitglieder beträgt ungeachtet der Regelung 
der §§ 3,8 und 9 dieser Satzung € 60,00.
2) Der Beitrag für freiwillige Mitglieder (§ 1 der Satzung der Ärztekammer 
Hamburg) sowie für Mitglieder, die im gesamten Beitragsjahr kein Einkom-
men aus ärztlicher Tätigkeit erzielen, beträgt € 60,00. 

§ 4 
Beitragsveranlagung, -festsetzung

1) Die Beitragsveranlagung erfolgt im Wege der Selbsteinstufung des Kam-
merangehörigen. Der dazu von der Ärztekammer erstellte Vordruck ist aus-
gefüllt innerhalb von 4 Wochen nach Zugang an die Ärztekammer zurück-
zusenden. 
2) Der Selbsteinstufung ist eine Kopie des entsprechenden Auszuges aus dem 
Einkommensteuerbescheid des Bezugsjahres oder eine schriftliche Bestäti-
gung des Steuerberaters über die Richtigkeit der Selbstveranlagung beizufü-
gen. Die Selbstveranlagung und die erforderlichen Nachweise sind der Ärzte-
kammer für jedes Mitglied gesondert vorzulegen und haben das von diesem 
Mitglied erzielte Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit auszuweisen. 
3) Die vom Kammerangehörigen abgegebene Selbsteinstufung unter Hinzu-
fügung der Nachweise gem. Abs. 2 steht einem Beitragsbescheid gleich. Ent-
spricht die Selbsteinstufung nach Abs. 1 nicht dem Nachweis nach Abs. 2, 
erfolgt die Beitragsveranlagung durch einen Leistungsbescheid der Kammer. 

4) Wurde bis zum Veranlagungsstichtag der Einkommensteuerbescheid für 
das Bezugsjahr noch nicht erteilt, stuft sich der Kammerangehörige innerhalb 
der Frist des Abs. 1 S. 2 vorläufig ein. Unverzüglich nach Erteilung des Ein-
kommensteuerbescheides ist der Beleg nachzureichen. 
5) Nimmt der Kammerangehörige auch nach der zweiten Mahnung, die 
gebührenpflichtig ist, keine Selbstveranlagung nach Abs. 1 bzw. Abs. 4 vor, 
wird der Beitrag durch die Ärztekammer mit mindestens € 2.500,00 festge-
setzt. Holt der Beitragspflichtige bis zum Ende des laufenden Beitragsjahres 
die Selbsteinstufung nach und legt einen Nachweis gem. Abs. 2 vor, wird der 
Beitrag auf das 1½fache des zu zahlenden Beitrages, mindestens jedoch mit € 
150,00 neu festgesetzt. § 7 Abs. 3 S. 2 bleibt unberührt.
6) Legt der Kammerangehörige nach der Selbsteinstufung auch nach der drit-
ten Mahnung, die gebührenpflichtig ist, den Nachweis gem. Abs. 2 nicht vor, 
werden die für den Beitrag maßgeblichen Einkünfte durch Anfrage der Kam-
mer beim zuständigen Finanzamt erhoben. Abs. 3 S. 2 gilt entsprechend. Die 
Anfrage ist für das Mitglied kostenpflichtig (€ 150,00). Ist keine Auskunft zu 
erlangen oder liegen beim Finanzamt keine Angaben über die Einkünfte aus 
ärztlicher Tätigkeit vor, wird der Beitrag nach Schätzung durch die Ärztekam-
mer auf der Basis der letzten drei Beitragsjahre festgesetzt. 

§ 5 
Fälligkeit

Der Beitrag wird mit der Selbstveranlagung oder mit der Festsetzung durch 
die Ärztekammer fällig. 

§ 6 
Fehlerhafte Veranlagung

1) Aufgrund fehlerhafter Selbstveranlagung überzahlte Beiträge werden auf 
Antrag zurückgezahlt. Der Rückzahlungsanspruch verjährt zwei Jahre nach 
Ablauf des Beitragsjahres.
2) Aufgrund fehlerhafter Selbstveranlagung zu wenig entrichtete Beiträge 
werden von Amts wegen nachgefordert. Der Nachforderungsanspruch ver-
jährt zwei Jahre nach Ablauf des Beitragsjahres.

§ 7 
Zahlungsweise, Beitreibung

1) Der Beitrag kann durch Überweisung oder durch Erteilung einer Einzugs-
ermächtigung vom Girokonto gezahlt werden. 
2) Rückständige Beiträge werden mit einer kostenfreien Zahlungserinnerung 
und zwei gebührenpflichtigen Mahnungen (à € 25,00) angemahnt. 
3) Kommt der Beitragspflichtige nach der zweiten gebührenpflichtigen Mah-
nungen innerhalb eines Monats seiner Zahlungspflicht nicht nach oder nicht 
vollständig nach, wird der rückständige Beitrag einschließlich der Mahnge-
bühren und der entstandenen Auslagen beigetrieben. Das gleiche gilt für den 
von der Ärztekammer durch Leistungsbescheid festgesetzten Beitrag. Die 
Beitreibung richtet sich nach den Vorschriften des im Lande Hamburg gel-
tenden Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. 

§ 8 
Beitragsnachlass, Stundung, Ratenzahlung

1) Anträge auf Beitragsnachlass, Stundung oder Ratenzahlung wegen wirt-
schaftlicher Notlage können mit entsprechender eingehender Begründung 
und Angaben des Einkommens im vorvergangenen und vergangenen Jahr 
binnen eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zur Selbstveranlagung 
gestellt werden. 
2) Der Antrag ist an den Beitragsprüfungsausschuss der Ärztekammer Ham-
burg zu richten, der nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet. 
3) Anträge nach § 9 Abs. 1 und Abs. 3 sind bis zum 1. Februar des Folgejahres 
zu stellen. § 8 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

§ 9 
Sonderregelungen

1) Ärzte, die im Beitragsjahr arbeitslos sind oder werden, zahlen auf Antrag 
einen reduzierten Beitrag. Der Beitrag reduziert sich für jeden Monat der 
Arbeitslosigkeit im Beitragsjahr um 1/12. Die Arbeitslosigkeit ist zu belegen. 
2) Ärzte, die auch als Zahnarzt approbiert und auf beiden Gebieten berufstä-
tig sind, stufen sich mit Ihren Einkommen aus ärztlicher und zahnärztlicher 
Tätigkeit ein. Der sich daraus ergebene Beitrag ist zu halbieren. Für Ärzte, die 
auch als psychologische Psychotherapeuten approbiert sind, gilt Satz 1 ent-
sprechend. 
3) Ärzte, die nach dem 31. Januar ihre berufliche Tätigkeit einstellen, zahlen 
auf Antrag einen reduzierten Beitrag. Für jeden Monat der beruflichen Tätig-
keit im Beitragsjahr ist ein Beitrag in Höhe von 1/12 des Beitrages nach § 3 
Abs. 1 dieser Satzung zu zahlen. 

Beitragsordnung der Ärztekammer Hamburg i. d. F. v. 19.04.2010
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§ 10 
Veröffentlichung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung

Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung gemäß § 2 sind im Mitteilungs-
blatt der Ärztekammer Hamburg bekannt zu geben. 

§ 11 
Inkrafttreten

Die Satzung zur Änderung der Beitragsordnung tritt am ersten Tag nach der 
Verkündigung im Hamburger Ärzteblatt in Kraft. 

319. Sitzung der Delegiertenversammlung
Die 319. Sitzung der Delegiertenversammlung findet statt am

Montag, 13. Februar 2012, um 20 Uhr, in den Räumen des Ärztehauses.

Auf der Tagesordnung stehen u. a. die Vorbereitungen und die Wahl  
der Delegierten für den 115. Deutschen Ärztetag in Nürnberg. 

K a s s enärztli        c he   V ereini      g u n g  H a m b u r g

Ausschreibungen von Vertragsarztsitzen
Chirurgie
Ein Facharzt für Chirurgie in 22523 Hamburg hat 
mit Ablauf des 30.06.2012 auf seine vertragsärzt-
liche Zulassung verzichtet. Wir weisen daraufhin, 
dass der Vertragsarztsitz derzeit innerhalb einer Be-
rufsausübungsgemeinschaft ausgeübt wird.
Kennziffer: 39/12 C
Eine Fachärztin für Chirurgie in 20249 Hamburg 
hat mit Ablauf des 30.06.2012 auf ihre hälftige Zu-
lassung verzichtet. 
Kennziffer: 40/12 C
Die Praxis eines Facharztes für Chirurgie in 20357 
Hamburg soll zum schnellstmöglichen Zeitpunkt an 
eine/n Nachfolger/in übergeben werden.
Kennziffer: 52/12 C

Hausärzte
Eine Fachärztin für Innere Medizin (hausärztliche 
Versorgung) in 22457 Hamburg hat mit Ablauf des 
30.06.2012 auf ihre vertragsärztliche Zulassung 
verzichtet.
Kennziffer: 35/12 HA
Ein Facharzt für Innere Medizin (hausärztliche 
Versorgung) in 22607 Hamburg hat mit Ablauf des 
30.06.2012 auf seine vertragsärztliche Zulassung 
verzichtet.
Kennziffer: 36/12 HA
Ein Praktischer Arzt in 21033 Hamburg hat mit 
Ablauf des 31.12.2012 auf seine vertragsärztliche 
Zulassung verzichtet.
Kennziffer: 37/12 HA
Ein Facharzt für Allgemeinmedizin in 22089 Ham-
burg hat mit Ablauf des 30.09.2012 auf seine ver-
tragsärztliche Tätigkeit verzichtet.
Kennziffer: 38/12 HA
Ein Facharzt für Innere Medizin (hausärztliche 
Versorgung) in 22049 Hamburg hat mit Ablauf des 
31.03.2012 auf seine vertragsärztliche Zulassung 
verzichtet.
Kennziffer: 50/11 HA
Ein Facharzt für Allgemeinmedizin in 20539 Ham-
burg hat mit Ablauf des 30.06.2012 auf seine ver-
tragsärztliche Zulassung verzichtet.
Kennziffer: 51/12 HA

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Eine Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
in 21073 Hamburg hat mit Ablauf des 31.12.2012 
auf ihre vertragsärztliche Zulassung verzichtet. Wir 
weisen daraufhin, dass der Vertragsarztsitz derzeit 
innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft aus-
geübt wird.
Kennziffer: 41/12 HN

Innere Medizin
Ein Facharzt für Innere Medizin (fachärztliche 
Versorgung) in 20259 Hamburg hat mit Ablauf 
des 30.06.2012 auf seine vertragsärztliche Zulas-
sung verzichtet. Wir weisen daraufhin, dass der 
Vertragsarztsitz derzeit innerhalb einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft ausgeübt wird.
Kennziffer: 44/12 I

Kinderheilkunde
Ein Facharzt für Kinderheilkunde in 21073 Ham-
burg hat mit Ablauf des 30.06.2012 auf seine ver-
tragsärztliche Zulassung verzichtet. Wir weisen da-
raufhin, dass der Vertragsarztsitz derzeit innerhalb 
einer Berufsausübungsgemeinschaft ausgeübt wird.
Kennziffer: 43/12 K

Nervenheilkunde
Eine Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie in 
22765 Hamburg hat mit Ablauf des 30.06.2012 auf 
ihre hälftige vertragsärztliche Zulassung verzichtet. 
Wir weisen daraufhin, dass der Vertragsarztsitz 
derzeit innerhalb einer Berufsausübungsgemein-
schaft ausgeübt wird.
Kennziffer: 45/12 N
Eine Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie in 
22765 Hamburg hat mit Ablauf des 30.06.2012 auf 
ihre vertragsärztliche Zulassung verzichtet. Wir 
weisen daraufhin, dass der Vertragsarztsitz der-
zeit innerhalb einer Berufsausübungsgemeinschaft 
ausgeübt wird.
Kennziffer: 46/12 N

Psychotherapie
Eine Psychologische Psychotherapeutin (VT) in 
22527 Hamburg hat mit Ablauf des 30.06.2012 auf 
ihre hälftige vertragspsychotherapeutische Zulas-
sung verzichtet.
Kennziffer: 31/12 PSY
Ein Psychologischer Psychotherapeut (TP) in 
20149 Hamburg hat mit Ablauf des 30.06.2012 auf 
seine vertragspsychotherapeutische Zulassung ver-
zichtet.
Kennziffer: 32/12 PSY
Eine Psychologische Psychotherapeutin (TP) in 
20099 Hamburg hat mit Ablauf des 30.06.2012 
auf ihre hälftige vertragspsychotherapeutische 
Zulassung verzichtet. Wir weisen daraufhin, dass 
der Vertragssitz derzeit innerhalb einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft ausgeübt wird.
Kennziffer: 49/12 PSY
Eine Fachärztin für Psychotherapeutische Medi-
zin (TP) in 20257 Hamburg hat mit Ablauf des 
30.06.2012 auf ihre vertragsärztliche Zulassung 
verzichtet.
Kennziffer: 33/12 ÄPSY

Ein Facharzt für Psychotherapeutische Medizin 
(AP+TP) in 22763 Hamburg hat mit Ablauf des 
30.06.2012 auf seine hälftige vertragsärztliche Zu-
lassung verzichtet.
Kennziffer: 34/12 ÄPSY

Radiologie
Eine Fachärztin für Radiologie in 21029 Hamburg 
hat mit Ablauf des 31.03.2012 auf ihre vertragsärztli-
che Zulassung verzichtet. Wir weisen daraufhin, dass 
der Vertragsarztsitz derzeit innerhalb einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft ausgeübt wird.
Kennziffer: 47/12 R
Ein Facharzt für Radiologie in 20355 Hamburg hat 
mit Ablauf des 31.03.2012 auf seine vertragsärztliche 
Zulassung verzichtet. Wir weisen daraufhin, dass der 
Vertragsarztsitz derzeit innerhalb einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft ausgeübt wird.
Kennziffer: 48/12 R

Sofern Sie an einer Nachfolge interessiert sind, 
richten Sie Ihre formlose Bewerbung bitte bis zum 
29. Februar 2012 schriftlich an die Kassenärztliche 
Vereinigung – Abteilung Arztregister – Humboldt-
straße 56, 22083 Hamburg.
Diese Unterlagen werden den (hälftig) ausschei-
denden Vertragsärzten/Psychotherapeuten sowie 
den verbleibenden Ärzten/Psychotherapeuten zur 
Verfügung gestellt.
Telefonische Auskünfte über die Verfahren bzw. 
die abzugebenden Praxen erteilt Ihnen gern Frau 
Frahm, Tel. 0 40 / 2 28 02-3 26, für Psychotherapeu-
ten Frau Stach -503 und Frau Nagel -673.

AIDS-Arbeitskreis bei der KVH
Die nächste Sitzung findet statt am
Montag, 27. Februar 2012, 19.30 Uhr,
Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg, 
(Ärztehaus), Hugo-Niemeyer-Saal.
Geplant ist eine interaktive Falldiskussion. 
Für evtl. Rückfragen stehen wir gern zur 
Verfügung unter Tel.: 22 8 02 – 572.

Interdisziplinärer onkologischer  
Arbeitskreis der KVH
Die Sitzungen des Interdisziplinären  
onkologischen Arbeitskreises finden 
jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr  
in der Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg  
(Ärztehaus) statt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung. Frau Flindt: 040 / 22 80 2-569


